
 

 

Z-8.1-29  1. Juni 2015   
1. Juni 2020  

ALTRAD plettac assco GmbH 

Daimlerstraße 2 

58840 Plettenberg  

 

Gerüstsystem  "Fassadengerüst plettac SL 70"    

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-29 vom 
12. Mai 2010, geändert und ergänzt durch die Bescheide vom 6. August 2010 und 2. Mai 2011, und 
verlängert ihre Geltungsdauer. 
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und 33 Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.    
  

 

06.07.2015 I 37.1-1.8.1-13/15 

über die Änderung, Ergänzung und 

Verlängerung der Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 12. Mai 2010 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt: 

a) Die Seitenangaben für folgende Bauteile nach Tabelle 1 werden ersetzt: 

Tabelle 1: Bauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "Fassadengerüst plettac SL 70" 

Bezeichnung Anlage A, Seite Bemerkungen 

Vertikalrahmen, t = 2.7 mm 3b --- 

Fußspindel, starr 6a --- 

Fußspindel, schwenkbar 7a --- 

Alu-Belag 32 22a --- 

Alu-Tafel mit Sperrholzbelag 28a --- 

Gerüsthalter, Gerüsthalter mit Gabel 30b --- 

Geländerpfosten einfach, Adapter Rückengeländer 36a --- 

Stirnseiten-Geländerholm, Stirnseiten-

Doppelgeländer 
41a --- 

Stirnseiten-Geländerrahmen 

Seitengeländerrahmen) 
43a --- 

obere Belagsicherung 45a --- 

Stirnseiten-Bordbrett 49a --- 

Verbreiterungskonsole 32 57a --- 

Verbreiterungskonsole 64 mit Belagsicherung 60a --- 

Vertikalrahmen 41 78a --- 

Adapter für Geländerpfosten (alte Ausführung) 79a 
nur zur 

Verwendung 

Alu-Durchstiegstafel mit Sperrholz-Belag 86a --- 

Leiter der Alu-Durchstiegstafeln 90a --- 

Fußtraverse SL70 120a --- 

Alu-Treppe, Innengeländer 127a --- 

Alu-Treppe, Austrittsgeländer 128a --- 

Konsolboden B20 144a --- 

b) Tabelle 1 wird durch folgende Bauteile ergänzt: 

Tabelle 1: Bauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "Fassadengerüst plettac SL 70" 

Bezeichnung Anlage A, Seite Bemerkungen 

Konsolboden B20, L300, alte Ausführung 147 
nur zur 

Verwendung 

Alu-Durchstiegstafel mit Alu-Belag, Ausführung B 148 --- 

Alu-Treppe H100 149 --- 

Alu-Treppe H100, Austrittsgeländer 150 --- 

Alu-Treppe, Untergeländer 151 --- 

Leitern, systemfrei 152 --- 
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Bezeichnung Anlage A, Seite Bemerkungen 

Schutzdachstütze 153 --- 

Konsole 32 schwenkbar 154 --- 

Adapter für Geländerpfosten, verstellbar 155 --- 

MSG, Konsole SL 156 --- 

c) Tabelle 2 wird um folgende Werkstoffe ergänzt: 

Tabelle 2: Technische Regeln und Prüfbescheinigungen für die metallischen Werkstoffe 
der Gerüstbauteile 

Werkstoff 
Werkstoffnummer / 

Numerische 
Bezeichnung 

Kurzname 
Technische   

Regel 

Prüf-
bescheinigung 

nach 
DIN EN 10204:

2005-01 

Gusseisen 5.3107 EN-GJS-450-10 
DIN EN 1563: 

2012-03 
3.1 

d) Abschnitt 2.1.2.2 "Vollholz" wird durch folgenden Abschnitt ersetzt: 

Das Vollholz muss entsprechend den Angaben der Anlage A mindestens den Sortierklassen 
S 10, S13, MS10 oder MS 13 nach DIN  4074-1:2003-06 oder einer Mindestfestigkeit der 
Klassen C24 oder C30 nach DIN EN 338:2010-02 entsprechen. 

e) Abschnitt 2.1.3 "Korrosionsschutz" wird durch folgenden Abschnitt  ersetzt: 

 Sofern im Abschnitt 8.1 der DIN EN 12811-2:2004-04 nicht anders geregelt, gelten die 
Bestimmungen gemäß DIN EN 1090-2:2011-10 oder DIN 18800-7:2008-11. 

f) Der zweite Absatz aus Abschnitt 2.2.1 (Stahl-Bauteile) wird wie folgt ersetzt: 

 Für Stahlbauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn  

o die Qualifizierung von Schweißverfahren und Schweißpersonal nach 
DIN EN 1090-2:2011-10 erfolgt und für den Betrieb ein Schweißzertifikat mindestens 
der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt oder 

o für den Betrieb eine Bescheinigung mindestens über die Herstellerqualifikation der 
Klasse C (Kleiner Eignungsnachweis mit Erweiterung) nach DIN 18800-7:2008-11 
vorliegt  

und dabei durch Verfahrensprüfung die Eignung zur Fertigung der vorgesehenen 
Schweißverbindungen nachgewiesen ist. 

g) Der dritte Absatz aus Abschnitt 2.2.1 (Aluminium-Bauteile) wird wie folgt ersetzt: 

 Für Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn  

o die Qualifizierung von Schweißverfahren und Schweißpersonal nach 
DIN EN 1090-3:2008-09 erfolgt und für den Betrieb ein Schweißzertifikat mindestens 
der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt oder  

o wenn für den Schweißbetrieb eine Bescheinigung mindestens über die Klasse B nach 
DIN V 4113:2003-11 vorliegt  

 und dabei durch Verfahrensprüfung die Eignung zur Fertigung der vorgesehenen 
Schweißverbindungen nachgewiesen ist. 
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h) Der vierte Absatz aus Abschnitt 2.2.1 (geleimte Gerüstbauteile) wird wie folgt ersetzt: 

Betriebe, die geleimte Gerüstbauteile nach dieser Zulassung herstellen, müssen 
nachgewiesen haben, dass sie hierfür geeignet sind. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn 
für den Betrieb mindestens eine Bescheinigung der Klasse C1 nach DIN 1052-10:2012-05 
vorliegt. 

i) Die Seitenangaben für folgende Bauteile nach Tabelle 3 werden ersetzt: 

Tabelle 3: Zuordnung der Beläge zu den Gerüstgruppen 

Bezeichnung 
Anlage A, 

Seite Feldweite  [m] 
Verwendung in 

Lastklasse  

Alu - Belag 32  22a 

1,5  6 

2,0  6 

2,5  5 

3,0  4 

Alu-Tafel mit Sperrholzbelag  28a  3,0  3 

Alu - Durchstiegtafel mit 
Sperrholz-Belag  

86a  3,0  3 

j) Folgender Belag wird in Tabelle 3 erzänzt: 

Tabelle 3: Zuordnung der Beläge zu den Gerüstgruppen 

Bezeichnung 
Anlage A, 

Seite Feldweite  [m] 
Verwendung in 

Lastklasse  

Alu-Durchstiegstafel mit Alu-
Belag, Ausführung B 

148  3,0  3 

k) Die Seitenangaben für folgendes Bauteil nach Tabelle 4 werden ersetzt: 

Tabelle 4: Bemessungswerte der horizontalen Wegfeder 

Belag 
Anlage A, 

Seite 

Anzahl 

Beläge pro 

Gerüstfeld 

Feldweite 

 [m] 

Lose  

fo,d  

[cm] 

Steifigkeit 

c,d 

[kN/cm] 

FR,d 

[kN] 

Alu - Belag 32  22a, 23 2 
 2,5 1,50 0,25 1,82 

3,0 1,90 0,15 1,18 

l) Die Seitenangaben für folgendes Bauteil nach Tabelle 5 werden ersetzt: 

Tabelle 5: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern pro Gerüstfeld 

Belag 
Anlage A, 

Seite 

Anzahl 

Beläge pro 

Gerüstfeld 

Feldweite 

 [m] 

Lose  

fo||,d  

[cm] 

Steifigkeit 

c||,d  

[kN/cm] 

FR||,d  

[kN] 

Alu - Belag 32  22a, 23 2 
 2,5 0,70 1,24 4,27 

3,0 0,70 1,29 4,27 
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m) Abschnitt 3.2.2.4 "Anschluss des unteren Querriegels am Ständerrohr" wird durch 
folgenden Abschnitt  ersetzt: 

3.2.2.4  Anschluss des unteren Querriegels am Ständerrohr 

Beim Nachweis des Gerüstsystems darf der Anschluss des unteren Querriegels am 
Ständerrohr der Vertikalrahmen nach Anlage A, Seite 3b mit einer drehfedernden 
Einspannung und einer Beanspruchbarkeit nach Tabelle 6 berücksichtigt werden. Hierbei ist 
zu beachten, dass der Anschluss auf die Außenkante des Ständerrohres bezogen ist. 

n) Die Seitenangabe für folgendes Bauteil nach Tabelle 6 wird ersetzt: 

Tabelle 6:  Kennwerte des Anschlusses unterer Querriegel/Ständerrohr 

Bauteil 
Beanspruchbarkeit  

MR,d [kNm] 
Verdrehung  [rad] 

Vertikalrahmen nach 
Anlage A, Seite 3b 

0,63 
M216177

M
D


            M in kNm 

o) Abschnitt 3.2.2.7 "Querschnittswerte der Gerüstspindel" wird wie folgt ersetzt: 

3.2.2.7 Querschnittswerte der Gerüstspindel 

Die Ersatzquerschnittswerte für die Spannungsnachweise und Verformungsberechnungen 
nach DIN 4425:1990-11 (Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03) sind für die Gerüst-
spindeln (Fußspindeln) nach Anlage B, Seite 6a wie folgt anzunehmen: 

   A =  AS  =  3,09 cm² 

   I   = 3,60 cm
4
 

   Wel = 2,42 cm³ 

  Wpl =  1,25 • 2,42 = 3,03 cm³ 

p) Der letzte Absatz des Abschnitts 4.3.1 "Bauteile" wird wie folgt ersetzt: 

4.3.1  Bauteile 

Abweichend von der in Anlage A, Seiten 6a, 7a und 8 dargestellten Gerüstspindeln dürfen 
auch andere leichte Gerüstspindeln nach DIN 4425:1990-11 oder Fußspindeln nach 
Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03 entsprechend den erforderlichen Tragfähigkeiten 
verwendet werden. 

Zu Anlage A 

a) Anlage A, Seiten 3a, 6, 7, 22, 28, 30a, 36, 41, 43, 45, 49, 57, 60, 78, 79, 82, 86, 87, 90, 
120, 127, 128 und 144 werden durch die Seiten 3b, 6a, 7a, 22a, 28a, 30b, 36a, 41a, 43a, 
45a, 49a, 57a, 60a, 78a, 79a, 82a, 86a, 87a, 90a, 120a, 127a, 128a und 144a ersetzt. 

b) Anlage A wird durch die Seiten 147 bis 156 ergänzt.  
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Zu Anlage B 

a) Der erste Absatz des Abschnitts B.4 "Aussteifung" wird wie folgt ersetzt: 

B.4  Aussteifung 

In allen horizontalen Ebenen (Gerüstlagen) mit Ankerraster 8 m sind durchgehend 
Belagtafeln entsprechend Tabelle 4 einzubauen. Beim Ankerraster 4 m können durchgehend 
Belagtafeln entsprechend Tabelle 5 eingebaut werden. Dabei sind je Gerüstfeld 2 Beläge 
der Breite b = 0,32 m oder 1 Belag der Breite b = 0,64 m einzubauen. Alle übrigen Beläge 
dürfen nur als Ausgleichsbelag in Verbindung mit Konsolen verwendet werden. 

b) Die Seitenangaben in Tabelle B.1 werden wie folgt geändert: 

 Tabelle B.1:  Bauteile der Regelausführung 

Bezeichnung Anlage A, Seite 

Vertikalrahmen, t = 2.7 mm 3b 

Fußspindel, starr 6a 

Alu-Belag 32 22a 

Alu-Tafel mit Sperrholzbelag 28a 

Gerüsthalter, Gerüsthalter mit Gabel 30b 

Geländerpfosten einfach, Adapter Rückengeländer 36a 

Stirnseiten-Geländerholm, Stirnseiten-Doppelgeländer 41a 

Stirnseiten-Geländerrahmen (Seitengeländerrahmen) 43a 

obere Belagsicherung 45a 

Stirnseiten-Bordbrett 49a 

Verbreiterungskonsole 32 57a 

Verbreiterungskonsole 64 mit Belagsicherung 60a 

Alu-Durchstiegstafel mit Sperrholz-Belag 86a 

Fußtraverse SL70 120a 

Alu-Treppe, Innengeländer 127a 

Alu-Treppe, Austrittsgeländer 128a 

c) Folgende Zeile wird inTabelle B.1 ergänzt: 

Bezeichnung Anlage A, Seite 

Alu-Durchstiegstafel mit Alu-Belag, Ausführung B 148 

Uwe Bender Beglaubigt 

Abteilungsleiter 
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